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1. Allgemeine Grundsätze 

 

Die Jugendstiftung des Landkreises Northeim hat den Zweck, Maßnahmen zu 

fördern, die zum Nutzen von jungen Menschen und ihren Familien einen Bei-

trag leisten. Angebote an Bildung, Kultur, Sport und sozialen bzw. mildtätigen 

Projekten sollen zur Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen füh-

ren und Möglichkeiten schaffen, Begabungen zu fördern. Kindern und Jugend-

lichen soll der Zugang zu kultureller und sozialer Gemeinschaft in verantwor-

tungsbewusstem Miteinander und eine aktive Teilhabe an Demokratie und ge-

sellschaftlichen Prozessen ermöglicht werden.  

 

Ziel ist die Integration aller jungen Menschen, in die Gemeinschaft ohne eine 

Form von Diskriminierung (z.B. wegen Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationa-

lität, religiösem Bekenntnis, Schulbildung oder Behinderung), sowie die Förde-

rung von Maßnahmen und Projekten mit dem Ziel der Prävention zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt.  

 

Damit leistet die Jugendstiftung des Landkreises Northeim einen Beitrag zur 

kulturellen und sozialen Vielfalt und Lebendigkeit. 

 

 

2. Generelle Förderkriterien 

 

Die Maßnahmen und Projekte müssen der Förderkonzeption, wie sie in den All-

gemeinen Grundsätzen zum Ausdruck kommt, entsprechen. 

 

Alle Fördermaßnahmen müssen regionale Bedeutung im Landkreis Northeim 

haben. Beispielhaft sind für die Jugendstiftung Projekte, die im lokalen und 

regionalen Bereich neuartig sind; Projekte, die über die Förderungsmöglichkeit 

der Jugendstiftung hinaus das ehrenamtliche Engagement von jungen Men-

schen binden. 

 

An alle initiierten oder geförderten Maßnahmen wird generell der Anspruch 

von hoher Qualität gestellt.  

 
Bei der Förderung ist die Finanzkraft des Antragstellers zu berücksichtigen. 

Eigenmittel sind – sofern vorhanden – in angemessenem Rahmen aufzubringen, 

weitere Finanzierungsmöglichkeiten sind, soweit möglich, auszuschöpfen.  
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Um die vorhandenen Mittel so wirksam wie möglich einzusetzen, konzentriert 

sich die Jugendstiftung des Landkreises Northeim auf eine möglichst ausge-

wogene Ausschüttung der vorhandenen Fördermittel. 

 

 

3. Förderrichtlinien und -kriterien 

 

Die Jugendstiftung des Landkreises Northeim dient der Förderung von Maß-

nahmen, die zum Nutzen von jungen Menschen und ihren Familien einen Beitrag 

leisten. Der Stiftungszweck ergibt sich aus § 2 der Satzung der Jugend-

stiftung. 

 

Die Jugendstiftung fördert in der Regel keine Maßnahmen, die bereits vom 

Landkreis Northeim im Rahmen seiner Pflichtaufgaben gefördert werden. 

Ausnahmen hiervon sind nur möglich, wenn die Besonderheit der Maßnahme im 

Einzelfall gegenüber der Jugendstiftung begründet wird. 

 

Die Jugendstiftung führt keine eigenen Projekte durch, sondern unterstützt 

ausschließlich Maßnahmen Dritter 

 
Alle Leistungen und Zuwendungen der Jugendstiftung sind freiwillig. Der Um-

fang und ihre mögliche finanzielle Höhe richten sich nach den jeweiligen sach-

lichen Anforderungen des konkreten Projekts. Es ist eine sparsame und sach-

gerechte Haushaltsführung durch den Projektträger zu gewährleisten. 

 

Die Jugendstiftung bewilligt nur Anträge, die im Einklang mit den steuerlichen 

Rahmenvorschriften stehen. Abgelehnte Anträge dürfen nicht erneut gestellt 

werden. 

 

 

Projektträger 

 

Von der Jugendstiftung werden bevorzugt lokale und regionale 

• ehrenamtliche Gruppierungen im Bereich der Jugendarbeit; 

• Jugendinitiativen und Jugendinitiativgruppen; 

• freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit, die das Ziel haben 

der Jugend zu dienen; 
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• Gruppen, von Organisationen und Verbänden der Jugendarbeit, die 

gemäß § 75 Sozialgesetzbuch, SGB VIII öffentlich anerkannt sind 

und im Sinne einer Initialzündung für das ehrenamtliche Engagement 

tätig werden; 

• Jugendinitiativen der besonderen Art in Bildungseinrichtungen 

gefördert. 

 

 
Schwerpunkte der Förderung 

 

Der Vorstand der Jugendstiftung kann zur Konkretisierung des oben ange-

führten Stiftungszwecks regelmäßige Schwerpunkte der Förderung festlegen. 

 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Fördermitteln aus der Jugendstiftung 

besteht nicht.  

 

 

Antragsverfahren 

 

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz oder 

Geschäftssitz im Landkreis Northeim oder andere Antragsteller, wenn sich 

das Fördervorhaben im Landkreis Northeim befindet. 

 

Der Antrag auf Förderung eines Projektes ist unter Verwendung eines An-

tragsvordruckes an die Jugendstiftung des Landkreises Northeim zu richten. 

 
 
Antragsfristen 

 

Der Vorstand berät gewöhnlich viermal im Jahr über die Vergabe der Förder-

mittel 

 

Förderanträge müssen grundsätzlich vor Beginn der Maßnahme gestellt wer-

den. Eine rückwirkende Bezuschussung von Maßnahmen ist nur in begründeten 

Ausnahmefällen möglich. Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin kann 

einem vorzeitigen Maßnahmebeginn nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden 

der Stiftung zustimmen. 
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Ablehnungsgründe 

 

Folgende Maßnahmen werden von der Jugendstiftung des Landkreises Nort-

heim nicht gefördert: 

• Projekte, die eine Förderung aus unterschiedlichen Finanzierungsquellen 

erfahren, die mehr als 100 % ausmacht; 

• Pflichtaufgaben des Landkreises Northeim bzw. einer Organisation. 
 

 

Bewilligung 

 

Jede Antragstellerin/jeder Antragsteller erhält über den ihm bewilligten Zu-

schuss einen Bewilligungsbescheid, der erst dann wirksam werden kann, wenn 

sich der Empfänger mit den Förderrichtlinien und –kriterien schriftlich ein-

verstanden erklärt hat.  

 

Diese Erklärung ist bereits mit der Antragstellung abzugeben. Die Bewilligung 

kann auch unter Auflagen und Bedingungen erfolgen. Es gilt der Grundsatz, 

dass eine nachträgliche Finanzierung in einem Projekt für das laufende Haus-

haltsjahr nicht möglich ist.  
 

 

Höhe der Förderung 

 

Die Höhe der Förderung wird in Einzelfallentscheidungen vom Vorstand fest-

gelegt.  

 

Personalkosten können je Projekt und/oder Projektjahr bis zu einer Höhe von 

20.000 Euro gefördert werden. Die Höhe der Förderung darf 50% der 

insgesamt veranschlagten Personalkosten nicht übersteigen. 

 

Investitionsförderungen sind je Projekt auf einen Betrag von 5.000 Euro 

begrenzt und dürfen 25% der insgesamt veranschlagten investiven Kosten 

nicht überschreiten. 

 

Von den vorgenannten Höchstbeträgen im investiven Bereich kann der 

Vorstand durch Einzelfallbeschluss abweichen. 
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Der Zuwendungsempfänger bestätigt den Empfang der Zuwendung und erklärt 

die ordnungsgemäße, dem Antrag und Zuwendungsbescheid entsprechende 

Verwendung auf einem Vordruck der Jugendstiftung. 

 

Die Projektförderung kann zeitlich befristet werden.  

 

 

Verwendungsnachweis 

 

Die Trägerin/der Träger der geförderten Maßnahme hat innerhalb von drei 

Monaten nach Abschluss der Maßnahme einen Verwendungsnachweis vorzule-

gen, anhand dessen nachvollzogen werden kann, ob die Zuwendung zweckent-

sprechend verwendet worden ist.  

 

 

Rückzahlungspflicht 

 

Eine Rückzahlungspflicht an die Jugendstiftung des Landkreises Northeim be-

steht, wenn  

 

• der Zuwendungsempfänger falsche Angaben gemacht hat und ge-

machte Auflagen der Jugendstiftung nicht einhält, 

• Mittel nicht gemäß Projektantrag verwendet wurden, 

• dem Projektträger die Förderwürdigkeit verloren geht, 

• Mittel alsbald nach dem Eingang für fällige Zahlungen nicht verwen-

det werden, 

• sich neue Förderungsquellen für die Projektförderung ergeben, 

• die Projektträgerin/der Projektträger für ein Projekt aus unter-

schiedlichen Finanzierungsquellen eine Förderung erhält, die mehr 

als 100 % ausmacht, 

• ausgezahlte Fördermittel nicht benötigt werden, 

• und letztlich die Projektträgerin/der Projektträger nicht den Ver-

wendungsnachweis bei der Jugendstiftung des Landkreises Northeim 

vorlegt, 
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Vorstehende Förderrichtlinien und –kriterien der Jugendstiftung des Landkrei-

ses Northeim wurden in der Vorstandssitzung am 17. Juni 2009 beschlossen.  

 

4. Organe der Jugendstiftung 

 
Organ der Jugendstiftung des Landkreises Northeim ist der Vorstand.  

 

Ihm gehören für die Wahlperiode 2011 bis 2016 folgende Mitglieder an: 

 

• Landrat Michael Wickmann  – Vorsitzender – 

37154 Northeim 

• Jeanette Clément,   

37170 Uslar 

• Jens Hampe, 

37181 Hardegsen 

• Rudolf Hermes, 

37581 Bad Gandersheim 

• Tobias Kreitz, 

37181 Hardegsen 

• Jens Meyer,     -stellv.Vorsitzender- 

37589 Kalefeld 

• Rolf Metje, 

37574 Einbeck 

• Thomas Spangenberg, 

37181 Hardegsen 

• Christian Thalheim, 

37191 Katlenburg-Lindau 

 

Die Jugendstiftung hat ihren Sitz in 37154 Northeim, Medenheimer Straße 6/8. 

 

Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. 


